
Gemeinde Buchegg

Öffentliche Planauflage  
4586 Kyburg-Buchegg

Auflage Ergänzung 
 Gestaltungsplan 
 Blumenhaus GB Nr. 149;  
Ergänzt den  
Gestaltungsplan vom 
09.12.2013 (RRB 2273) 
Gestützt auf § 15 ff. des  
kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes vom 3. Dezember 1978  
sowie den Beschluss  
des Gemeinderates vom  
31. Januar 2024 wird die  
nachfolgend aufgeführte  
Nutzungsplanung während  
30 Tagen öffentlich aufgelegt:
–  Gestaltungsplan und  

Sonderbauvorschriften
–  Raumplanungsbericht 

Auflageort: 
Gemeindeverwaltung Buchegg, 
Hauptstrasse 2, 4583 Mühledorf 
(während der ordentlichen  
Schalteröffnungszeiten) und  
online unter www.buchegg-so.ch

Auflagefrist: 
15. Februar bis 15. März 2024

Rechtsmittel: 
Gemäss § 16 Abs. 1 PBG 
kann jedermann, der durch die 
Auflageakten berührt ist und an 
deren Inhalt ein schutzwürdi-
ges Interesse hat, während der 
Auflagefrist Einsprache erheben. 
Diese ist schriftlich und begrün-
det während der Auflagefrist an 
den Gemeinderat der Gemeinde 
Buchegg zu richten.

Gemeinderat Buchegg
7796/1477/BG


